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audius SE 
Weinstadt 

ISIN NL0006129074 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 

 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

wir laden Sie als Anteilseigner der audius SE mit Sitz in Weinstadt hiermit zu der am 

Dienstag, 28. Juni 2022, 13:00 Uhr (MESZ),  

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung wird ohne physische Präsenz ihrer Aktionäre oder 

Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. 

Ort der Versammlung: 

Schlosshotel Monrepos Ludwigsburg, Schlossdomäne Monrepos 22, 71634 Ludwigsburg 

 

I. TAGESORDNUNG  

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der audius SE und des gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2021  

Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.audius.de/hv abrufbar. Sie werden auch während der 

Hauptversammlung über die genannte Internetadresse zugänglich sein und in der 

Hauptversammlung erläutert. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 am 21. 

April 2022 nach §§171, 172 AktG gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt 

zu diesem Punkt der Tagesordnung eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.  

 

2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass der Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 

2021 in Höhe von EUR 2.458.935,44 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30 je 

dividendenberechtigter Aktie, dies entspricht einem Betrag in Höhe von EUR 1.485.000, verwendet 

wird und der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 973.935,44 auf neue Rechnung vorgetragen wird.  

https://www.audius.de/hv
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Die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag zahlbar.

     

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Vorstands soll im Wege 

der Einzelentlastung abgestimmt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Herrn Rainer Francisi für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen; 

b) Herrn Matthias Kraft für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen; 

sowie 

c) Herrn Wolfgang Wagner für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu 

erteilen. 

 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021  

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats soll 

ebenfalls im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Herrn Dr. Ottmar Gast für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 2021 

Entlastung zu erteilen; 

b) Herrn Robert Käß für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu 

erteilen; sowie 

c) Herrn Franz Honner für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 2021 Entlastung 

zu erteilen. 

 

5. Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022  

Der Aufsichtsrat schlägt vor die CONLATA Geißelmaier & Partner mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Langenmantelstraße 14, 86153 Augsburg, für das Geschäftsjahr 

2022 zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses zu bestellen.  

 

 

II. Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung  

 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die audius SE insgesamt 4.950.000 

Aktien (Stückaktien) ausgegeben, die 4.950.000 Stimmen gewähren. Die Gesellschaft hält zum 

Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. 
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2. Virtuelle Hauptversammlung und ausübbare Aktionärsrechte 

Da die Hauptversammlung auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im 

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 

der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der ab dem 15. September 2021 gültigen Fassung auf 

Beschluss des Vorstands, dem der Aufsichtsrat mit Beschluss gem. § 1 Abs. 6 des vorbezeichneten 

Gesetzes zugestimmt hat, nicht als Veranstaltung mit physischer Präsenz, sondern ausschließlich als 

virtuelle Hauptversammlung durchgeführt wird, können unsere Aktionäre - wie in den 

nachstehenden Erläuterungen beschrieben - elektronisch über das von uns zur Verfügung gestellte 

HV-Portal (zugänglich über den Link www.audius.de/hv die Hauptversammlung verfolgen, ihr 

Fragerecht wahrnehmen und ihre Stimmen abgeben. Der elektronische Anmeldevorgang zum 

Aktionärsportal wird ebenfalls nachstehend beschrieben. 

Dies bedeutet für die diesjährige Hauptversammlung insbesondere Folgendes:  

• Ort der Versammlung ist das Schlosshotel Monrepos in der Schlossdomäne Monrepos 22, 71634 

Ludwigsburg. Dort werden während der Hauptversammlung der Versammlungsleiter, der Vorstand 

der Gesellschaft sowie die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zugegen sein.  

• Eine Teilnahme vor Ort ist für die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nicht möglich. Die 

Hauptversammlung wird für alle ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten vollständig in Bild und Ton über den passwortgeschützten Internetservice der 

Gesellschaft unter der Internetadresse www.audius.de/hv übertragen werden (zu weiteren 

Einzelheiten siehe nachfolgend unter 3.).  

• Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht im 

Wege der Briefwahl elektronisch per E-Mail oder über den passwortgeschützten Internetservice der 

Gesellschaft unter der Internetadresse www.audius.de/hv sowie schriftlich ausüben (zu weiteren 

Einzelheiten siehe nachfolgend unter 4. und 5.). Ferner besteht die Möglichkeit, die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung des Stimmrechts nach Weisung zu 

betrauen (zu weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 4.1.). Andere Möglichkeiten der 

Ausübung des Stimmrechts bestehen nicht. Auf elektronischem Weg, d.h. über den 

passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der Internetadresse www.audius.de/hv 

besteht bis zur förmlichen Beendigung der Fragenbeantwortung durch den Versammlungsleiter am 

Tag der Hauptversammlung die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der 

elektronischen Briefwahl und zur elektronischen Beauftragung der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter. Für die schriftliche Ausübung des Stimmrechts oder die schriftliche 

Beauftragung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Übermittlung 

selbiger per E-Mail gelten aus organisatorischen Gründen kürzere Fristen (zu weiteren Einzelheiten 

siehe nachfolgend unter 4).  

• Fragen können von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten bis 

einen Tag vor der Hauptversammlung, also bis zum 27.06. um 12 Uhr, über den passwortgeschützten 

Internetservice der Gesellschaft unter der Internetadresse www.audius.de/hv eingereicht werden (zu 

weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 8.).  

• Etwaige Widersprüche gegen Beschlussfassungen der Hauptversammlung können von Aktionären 

oder ihren Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausgeübt haben, während der Hauptversammlung 

über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der Internetadresse 

www.audius.de/hv erklärt werden (zu weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 9.). 

http://www.audius.de/hv
http://www.audius.de/hv
http://www.audius.de/hv
http://www.audius.de/hv
http://www.audius.de/hv
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Soweit nachstehend nicht anders ausgeführt, bestehen über die vorstehend genannten Rechte 

(einschl. der Vorgaben für die Art und Weise ihrer Ausübung) keine weiteren 

versammlungsbezogenen ausübbaren Aktionärsrechte; insbesondere besteht während der 

Hauptversammlung keine Möglichkeit zu Wortmeldungen oder zur Stellung von Anträgen zur 

Tagesordnung oder zur Geschäftsordnung. 

 
3. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die einen besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das 

depotführende Institut erbringen und sich rechtzeitig angemeldet haben. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, das heißt 

Dienstag, den 07. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des 

Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, 21. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) 

unter der nachstehenden Adresse 

audius SE 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 

Versammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionäre nur, wer den Nachweis erbracht 

hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 

ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 

Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall 

der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für 

die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum 

Nachweisstichtag maßgeblich; dies bedeutet, dass Veräußerungen von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auch den Umfang des 

Stimmrechts haben. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. 

Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 

sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen 

Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Stimmrechtskarten für 

die Ausübung der Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung einschließlich der Zugangsdaten für 

das HV-Portal zum Zwecke der elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung und zur Ausübung 

der Aktionärsrechte vor und während der Hauptversammlung zugesandt. 

Das HV-Portal steht ab Dienstag, den 07. Juni 2022, unter www.audius.de/hv  

zur Verfügung. Die Nutzung ist nur gewährleistet, wenn der Aktionär die Anteile an der audius SE am 

Dienstag, 07. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ) hält und sich ordnungsgemäß über sein depotführendes 

Institut zur Teilnahme angemeldet hat. 

 

mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de
http://www.audius.de/hv
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4. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen 

Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären ausüben zu lassen. Auch in diesen 

Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung (siehe oben unter Ziff. 3 „Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) erforderlich. 

Die Vollmachten können gem. § 16 Abs. 4 der Satzung schriftlich, in Form des § 126a BGB oder 

elektronisch übermittelt werden. Auch im Falle einer Bevollmächtigung sind die Voraussetzungen für 

die Teilnahme und für die Ausübung des Stimmrechts zu beachten. Darüber hinaus ist die 

Vollmachtserteilung gem. Art. 2 § 1 Abs. 2 Nr. 2 C19 PandemieG auch über elektronische 

Kommunikation möglich. 

Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Stimmrechtskarten ein Formular, mit dem Vollmacht an 

den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen Bevollmächtigten erteilt 

werden kann. Das HV-Portal beinhaltet zudem ein Formular, das ebenso eine Vollmachts- und 

Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ermöglicht. 

Die Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Stimmrechtsvertretung Gebrauch machen wollen, 

werden insbesondere auf das Folgende hingewiesen: 

4.1 Von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter  

Für die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters steht Ihnen dafür vor der Hauptversammlung 

zum einen das mit der Stimmrechtskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur 

Verfügung. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an 

die oben genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle (siehe oben unter Ziff. 3 

„Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) zu übermitteln 

und muss dort bis einschließlich Montag, 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), (Datum des Eingangs) 

zugehen. Wir weisen darauf hin, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen 

entgegennehmen kann. 

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege 

der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, das unter der Internetadresse 

www.audius.de/hv erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über 

das HV-Portal ist ab dem 07. Juni 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der 

Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ 

vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn 

der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. 

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem 

in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter 

ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird der 

Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine 

Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung 

mitgeteilt wurde, so gilt eine Vollmacht/Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 

entsprechende Vollmacht/Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter sind in der Stimmrechtskarte, die die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre 

http://www.audius.de/hv
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zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen und eine nähere Beschreibung der 

Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

über das HV-Portal sind auch im Internet unter www.audius.de/hv einsehbar. 

Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und 

zu den Fristen entsprechend. 

4.2 Bevollmächtigung anderer Personen  

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel 

durch einen Intermediär (z. B. Kreditinstitut), einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung 

oder einen Dritten ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine fristgerechte Anmeldung zur 

Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. Bevollmächtigte Dritte können das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl oder 

Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bevollmächtigt der 

Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn keine Vollmacht an einen Intermediär erteilt wird. 

 

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung 

gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail so muss diese aus organisatorischen 

Gründen der Gesellschaft bis Montag, 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), (Tag des Posteingangs) 

zugehen. 

 

Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten im Wege der 

elektronischen Zuschaltung über das HV-Portal erfordert, dass der Bevollmächtigte vom 

Vollmachtgeber den mit der Stimmrechtskarte versendeten Zugangscode erhält. 

 

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind in der Stimmrechtskarte, welche die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende 

Informationen und eine nähere Beschreibung der Vollmachtserteilung an Dritte sind auch im Internet 

unter www.audius.de/hv einsehbar. 

 

5. Stimmabgabe durch Briefwahl  

Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation oder schriftlich 

abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen („Briefwahl“). Auch hierzu ist eine 

rechtzeitige Anmeldung erforderlich (siehe oben unter Ziff. II.3 „Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“). 

 

Die Stimmabgabe durch Briefwahl ist auch über das HV-Portal möglich. Unbeschadet der 

notwendigen Anmeldung bis Dienstag, 21. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (siehe oben unter Ziff. 3. 

http://www.audius.de/hv
http://www.audius.de/hv
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„Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“), ist die 

Stimmabgabe über das HV-Portal unter www.audius.de/hv jeweils bis zu dem Zeitpunkt möglich, zu 

dem der Versammlungsleiter angekündigt hat, dass die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 

zeitnah geschlossen werde. 

 

Alternativ können die Aktionäre für die Briefwahl auch das mit der Stimmrechtskarte zugesandte 

Formular benutzen. Die schriftlichen Stimmabgaben oder Stimmabgaben per E-Mail müssen 

spätestens bis zum 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), (Datum des Eingangs) bei der Gesellschaft unter 

o.g. Adresse eingegangen sein. 

 

6. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 und 

Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 S. 4 Covid-19-Gesetz 

Gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 S. 4 

Covid-19-Gesetz können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 € erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung 

muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss schriftlich an den 

Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden und bei der Gesellschaft spätestens am Freitag, 3. Juni 

2022, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen. Wir bitten, ein derartiges Verlangen an den Vorstand zu richten 

und an folgende Adresse zu senden:  

 

audius SE 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 
 

 

7. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

Gegenanträge mit einer etwaigen Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern sind vor der Hauptversammlung ausschließlich 

zu richten an:  

audius SE 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

oder per E-Mail an:   inhaberaktien@linkmarketservices.de  

 
 

Bis spätestens Montag, 13. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei vorstehender Adresse mit Nachweis der 

Aktionärseigenschaft eingegangene zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 

werden den anderen Aktionären im Internet unter www.audius.de/hv zugänglich gemacht. Etwaige 

http://www.audius.de/hv
http://www.audius.de/hv
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Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 13. Juni 2022 ebenfalls auf der genannten 

Internetseite zugänglich gemacht.  

8. Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation  

Gemäß § 1 Abs. 1 Abs. 2 C19-PandemieG wird den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären eine 

Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Die Fragemöglichkeit der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten wird ausschließlich im Wege der elektronischen 

Kommunikation über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter  

www.audius.de/hv  

nach Eingabe der Zugangsdaten eröffnet werden. Fragen zu den Gegenständen der Tagesordnung 

können ab Eröffnung des HV-Portals am 07. Juni 2022 bis 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), auf der 

vorbezeichneten Internetseite der Gesellschaft übermittelt werden. Während der virtuellen 

Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, 

freiem Ermessen entscheiden, welche Fragen er wie beantwortet. 
 

9. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung  

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können bis zum Ende 

der Hauptversammlung über das HV-Portal auf elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschlüsse 

der Hauptversammlung zu Protokoll erklären. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Widerspruch 

einlegen“ vorgesehen. 
 

10. Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung  

Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und 

Tonübertragung unter der Internetadresse 

www.audius.de/hv 

im HV-Portal verfolgen und sich über dies zur Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung ihres 

Stimmrechts, zuschalten. Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären wird anstelle der 

bisherigen Eintrittskarte eine Stimmrechtskarte mit weiteren Informationen zur Rechtsausübung 

zugeschickt. Die Stimmrechtskarte enthält unter anderem den Zugangscode, mit dem die Aktionäre 

das HV-Portal nutzen können. 
 

11. Hinweis zum Datenschutz  

Die audius SE verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden 

Datenschutzgesetze, um Ihnen – den Aktionären – die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 

Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die 

Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Verantwortlich für die 

Datenverarbeitung ist die  

audius SE 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt  

http://www.audius.de/hv
http://www.audius.de/hv
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Unseren Datenschutzbeauftragten Holger Zürn, audius GmbH, erreichen Sie unter der o. g. Adresse 

oder unter datenschutz@audius.de. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.  

Etwaige Dienstleister der audius SE, welche ggf. zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung 

beauftragt werden, erhalten von der audius SE nur solche personenbezogenen Daten, welche für die 

Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten 

ausschließlich nach Weisung der audius SE. Eine Datenübermittlung in ein Drittland findet nicht statt. 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 

Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 

Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den genannten 

Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns 

zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Postfach 10 29 32 

70025 Stuttgart  

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind und wir nicht mehr dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig 

durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch 

geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, 

dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen audius 

geltend gemacht werden können  

 

Weinstadt, im Mai 2022 

audius SE 

Der Vorstand 

 


